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A Allgemeine Bestimmungen

Versichert ist auf der Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung
(AHB) und der folgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versiche-
rungsnehmers aus seinen sich aus der Betriebsbeschreibung ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhältnis-
sen und Tätigkeiten.

1.1 Betriebsbeschreibung

Diese ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den Nachträgen.

1.2 Betriebs- und branchenübliche Nebenrisiken

Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages, auch ohne besondere Anzeige, die gesetzliche Haft-
pflicht aus allen betriebs- und branchenüblichen Nebenrisiken,

unter anderem

1.2.1 – als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und Nutznießer der Betriebsgebäude und
-grundstücke (auch Garagen und Parkplätze), sowie aus Vermietung, Verpachtung oder sonstiger
Überlassung von zum Betriebsvermögen gehörenden bebauten und unbebauten Grundstücken,
Gebäuden oder Räumlichkeiten an Dritte;

– als Weitervermieter von zu Betriebszwecken gemieteten bebauten und unbebauten Grund-
stücken, Gebäuden oder Räumlichkeiten (auch Garagen, Parkplätzen) an Dritte.

Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in
den oben genannten Eigenschaften obliegen (z.B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung,
Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen).

Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäude oder Räumlichkeiten auch die gesetz-
liche Haftpflicht

– des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bau-, Reparatur- und Abbruch-
arbeiten;

– des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB), wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

– der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Beleuchtung oder sonstigen Betreuung der Grund-
stücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser
Verrichtung erhoben werden. Soweit es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten handelt,
wird auf Teil A Ziffer 1.3.1 verwiesen.

– des Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft.

1.2.2 aus Einrichtung und Unterhaltung betrieblicher Sportabteilungen sowie aus dem Überlassen von
Plätzen, Räumen und Geräten an diese;

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Betriebssportgemeinschaft sowie die persönliche
gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder aus ihrer Betätigung in dieser, soweit es sich nicht um Hand-
lungen oder Unterlassungen rein privater Natur handelt.

1.2.3 aus dem Besitz und der Verwendung von Gerüsten, Arbeits- und Hubbühnen, Kränen und Winden
für Zwecke des versicherten Betriebes; eingeschlossen ist das gelegentliche Verleihen oder die sonstige
Überlassung von Gerüsten, Arbeits- und Hubbühnen, Kränen und Winden etc.;

1.2.4 aus der gelegentlichen Überlassung seiner Arbeitnehmer;

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die gesetzliche Haftpflicht der Vertragsfirma aus der
Beschäftigung von dem Versicherungsnehmer überlassenen Personals. Weiterhin erstreckt sich der
Versicherungsschutz nicht auf die persönliche gesetzliche Haftpflicht der einzelnen überlassenen
Arbeitskräfte für Schäden, die sie in Ausführung dienstlicher Verrichtung bei den Vertragsfirmen ver-
ursachen, bzw. die sie Dritten zufügen.

1.2.5 aus der Planung von Bauleistungen, die von dem Versicherungsnehmer selbst ausgeführt werden
(Schäden an diesen Bauleistungen sind ausgeschlossen); siehe jedoch Teil B Ziffer 23.2.2 b);

1.2.6 aus gesetzlichen Schadenersatzansprüchen, die wegen des Verlustes von Flüssigkeiten oder Gasen
erhoben werden, weil die zur Lagerung oder Beförderung dieser Medien von dem Versicherungsneh-
mer hergestellten oder gelieferten Behältnisse (auch Rohrleitungen etc.) mangelhaft sind.

Der Versicherer verzichtet insoweit auf den Einwand des Abhandenkommens und auf den Einwand
des Erfüllungsanspruchs.

1.3 Mitversicherte Personen

1.3.1 Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages die persönliche gesetzliche Haftpflicht

– der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung
oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teils desselben angestellt hat,
sowie der angestellten Betriebsärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit (gemäß Arbeitssicher-
heitsgesetz), Sicherheitsbeauftragten (gemäß § 22 Sozialgesetzbuch (SGB) VII) und der Beauf-
tragten für Immissionsschutz, Strahlenschutz, Gewässerschutz, Abfallbeseitigung,
Datenschutz und dergleichen in dieser Eigenschaft;

– des jeweiligen angestellten „verantwortlichen Bauleiters“ im Sinne der Bauordnung der einzel-
nen Bundesländer, auch für den Fall, dass dessen Aufgaben über die eigentliche Betriebstätig-
keit für den Versicherungsnehmer hinausgehen;

– sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen und in den Betrieb des Versicherungsnehmers einge-
gliederten Personen (Mitarbeiter fremder Unternehmen, Leiharbeiter, Praktikanten sowie freie
Mitarbeiter aus ihrer Betätigung für den Versicherungsnehmer) für Schäden, die sie in Aus-

1.
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führung ihrer dienstlichen Verrichtung verursachen; eine für freie Mitarbeiter bestehende Haft-
pflichtversicherung geht dieser Deckung vor.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeits-
unfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem SGB VII
handelt.

1.3.2 Mitversichert ist ferner die persönliche gesetzliche Haftpflicht der aus den Diensten des Versiche-
rungsnehmers ausgeschiedenen – ehemaligen – gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers
und der sonstigen Betriebsangehörigen aus ihrer früheren Tätigkeit für den Versicherungsnehmer.

1.4 Produktrisiko
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Personen- und Sachschäden,
die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, erbrachte Arbeiten
oder sonstige Leistungen entstehen.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung fremder Unter-
nehmen/Subunternehmen.

Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der fremden Unternehmen/Subunternehmen und ihrer
Betriebsangehörigen.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften auch
dann, wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst richtet.

Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften gelten unbeschadet der sonstigen Vertragsbedin-
gungen (insbesondere der Deckungssummen) folgende Bestimmungen:

3.1 Sind die Aufgaben nach Fachgebieten, Teilleistungen oder Bauabschnitten aufgeteilt, besteht Ver-
sicherungsschutz für Schäden, die der Versicherungsnehmer verursacht hat, bis zu den vereinbarten
Deckungssummen.

3.2 Sind die Aufgaben im Sinne von Ziffer 3.1 nicht aufgeteilt oder ist der schadenverursachende ARGE-
Partner nicht zu ermitteln, bleibt die Ersatzpflicht des Versicherers auf die Quote beschränkt, welche
der prozentualen Beteiligung des Versicherungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft
entspricht. Ist eine prozentuale Beteiligung nicht vereinbart, so gilt der verhältnismäßige Anteil ent-
sprechend der Anzahl der Partner der Arbeitsgemeinschaft.

3.3 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Schäden an den von den ein-
zelnen Partnern in die Arbeitsgemeinschaft eingebrachten oder von der Arbeitsgemeinschaft
beschafften Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, gleichgültig, von wem
die Schäden verursacht wurden.

3.4 Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der Arbeits- oder Liefergemeinschaft unter-
einander sowie Ansprüche der Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die Partner und umgekehrt.

3.5 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der vereinbarten Deckungssumme über
Ziffer 3.2 hinaus für den Fall, dass über das Vermögen eines Partners das Insolvenzverfahren eröffnet
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist und für diesen Partner wegen Nichtzahlung
seines Beitrages kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer
zugewachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des Partners und der dadurch erforderlichen
Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf versehentlich nicht gemeldete Risiken, die im Rahmen des
versicherten Betriebes liegen und weder nach den Allgemeinen noch Besonderen Bedingungen des Vertrages
von der Versicherung ausgeschlossen sind. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, sobald er sich des
Versäumnisses bewusst geworden ist, unverzüglich die entsprechende Anzeige zu erstatten und den danach
zu vereinbarenden Beitrag vom Gefahreneintritt an zu entrichten.

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt:

5.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistun-
gen auf die Deckungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder
Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungs-
kosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

5.2 Bei Versicherungsfällen, die in USA/US-Territorien und Kanada geltend gemacht werden, beteiligt
sich der Versicherungsnehmer an jedem Versicherungsfall mit 10 %, mindestens 2.500 EUR, höchstens
50.000 EUR.

Kosten gelten als Schadensersatzleistungen.

5.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten
liegt, die der Europäischen Währungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

5.4 Zu ausländischen Versicherungsfällen: siehe Teil B Ziffer 7.
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6. Sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gilt eine generelle Selbstbeteiligung von 250 EUR

Selbstbeteiligung für Sach- und Vermögensschäden.

B Erweiterungen des Versicherungsschutzes

1.1 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Abhandenkommen von
fremden Schlüsseln und Codekarten für Gebäude und Räume.

1.2 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Kosten für
erforderlich werdende Änderungen von Schlössern, Schließanlagen und Neucodierungen sowie für
vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden (z. B. Abhandenkommen von
Sachen in Gebäuden).

1.3 Es gilt die im Versicherungsschein genannte Deckungssumme für das Schlüsselverlustrisiko im
Rahmen der Deckungssumme für Sachschäden. Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle
eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Deckungssumme.

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14 (1) AHB – Ansprüche wegen Sachschäden durch Ab-
wässer einschließlich solcher Sachschäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals auf-
treten, sofern es sich nicht um ausgeschlossene Umweltschäden gemäß Ziffer 7.10 (b) AHB handelt.

Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem Anspruchsteller die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
des Versicherungsnehmers rechtswirksam vereinbart sind, wird sich der Versicherer auf den Haftungs-
ausschluss für weitergehende Schäden nicht berufen, wenn der Versicherungsnehmer das ausdrücklich
wünscht und er nach gesetzlichen Bestimmungen zur Haftung verpflichtet ist.

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.5 (3) AHB – auch Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des
Versicherungsnehmers und ihrer Angehörigen, wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht wird, für
den der gesetzliche Vertreter nicht persönlich verantwortlich ist.

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 (2) AHB – gesetzliche Haftpflichtansprüche der Versiche-
rungsnehmer untereinander wegen Personen- und Sachschäden.

Nicht versichert sind Mietsachschäden gemäß Teil B Ziffer 13.

Eingeschlossen sind – in teilweiser Abänderung von Ziffer 7.4 (3) AHB – auch Haftpflichtansprüche mitver-
sicherter Personen untereinander wegen

6.1 Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle in dem Unternehmen handelt, in dem
die schadenverursachende Person beschäftigt ist;

6.2 Sachschäden, sofern diese mehr als 100 EUR je Versicherungsfall betragen;

6.3 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen im Umfang des Teils B Ziffer 23.1.

7.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfälle

a) aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen
und Märkten;

b) durch Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der Ver-
sicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen;

c) durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen
(ausgenommen USA und Kanada);

d) aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten (auch Inspektion und Kundendienst) oder
sonstigen Leistungen im Inland oder europäischen Ausland.

7.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom
Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut
worden sind. Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten, die den Bestimmungen des SGB VII unterliegen (Ziffer 7.9 AHB).

7.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistun-
gen auf die Deckungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten,
auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten
auf Weisung des Versicherers entstanden sind.
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7.4 Bei Versicherungsfällen in den USA/US-Territorien und Kanada oder in den USA/US-Territorien und
Kanada geltend gemachten Ansprüchen beteiligt sich der Versicherungsnehmer an jedem Versiche-
rungsfall mit 10 %, mindestens 2.500 EUR, höchstens 50.000 EUR.

Kosten gelten als Schadenersatzleistungen.

7.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten
liegt, die der Europäischen Währungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, mit dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungs-
union gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Beschädigung, Vernichtung sowie Abhandenkommens von
Sachen der Betriebsangehörigen und der Besucher und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden,
sofern die Beschädigung, die Vernichtung sowie das Abhandenkommen die ursächlich zusammenhängende
Folge eines Ereignisses ist, das mit dem versicherten Betrieb in räumlicher oder tätigkeitsbedingter Verbindung
steht.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Abhandenkommen von Geld, Wertpapieren (einschließlich
Sparbüchern), Scheck- und Kreditkarten, Urkunden, Kostbarkeiten und anderen Wertsachen.

Eingeschlossen sind – insoweit abweichend von Ziffern 1.1, 1.2 und 7.3 AHB – auf Sachmängeln beruhende
Schadensersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus entstandener
weiterer Schäden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über
bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig ein-
zustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

10.1 Versichert ist – insoweit abweichend von Ziffern 7.7, 7.15 und 7.16 AHB – die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der
Bereitstellung elektronischer Daten, z.B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger, soweit es
sich handelt um Schäden aus

a) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenverän-
derung) bei Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme;

b) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung und fehlerhaften Spei-
cherung von Daten bei Dritten und zwar wegen

– sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weiterer Datenverände-
rungen sowie

– der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung/korrekten Speiche-
rung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;

c) der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch;

Für Buchstaben a) bis c) gilt:

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu übermittelnden, bereit-
gestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z.B. Virenscanner, Firewall)
gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese
können auch durch Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, finden die Rechtsfolgen gemäß Ziffer
26. AHB Anwendung.

d) der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, insoweit besteht auch Versicherungsschutz für
immaterielle Ansprüche, nicht jedoch von Urheberrechten;

e) der Verletzung von Namensrechten, insoweit besteht auch Versicherungsschutz für immaterielle
Ansprüche.

Für Buchstaben d) und e) gilt:

In Erweiterung von Ziffer 1.1 AHB ersetzt der Versicherer

– Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer einstweiligen
Verfügung gegen den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um Ansprüche auf
Unterlassung oder Widerruf handelt;

– Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufsklage gegen den
Versicherungsnehmer.

Voraussetzung für die Leistung des Versicherers ist, dass der Versicherer vom Beginn eines Verfahrens
unverzüglich, spätestens fünf Werktage nach Zustellung der Klage-, Antragsschrift oder des
Gerichtsbeschlusses, vollständig unterrichtet wird. Auf Ziffer 25.5 AHB wird hingewiesen.

10.2 Im Rahmen der Deckungssumme für Personenschäden beträgt die Deckungssumme für diese
Zusatzversicherung 1.000.000 EUR, maximal jedoch 100.000 EUR für Schäden aus der Verletzung
von Namensrechten gemäß obiger Ziffer 10.1 e). Diese Deckungssumme stellt zugleich die Höchst-
ersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar.

10.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
beruhen auf

8. Belegschafts- und
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– derselben Ursache,

– gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang

oder

– dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit
gleichen Mängeln.

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

10.4 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als
Leistung auf die Deckungssumme angerechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder
Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungs-
kosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

10.5 Auslandsschäden

Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – für Versicherungsfälle im Ausland.

Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in europäischen Staaten und nach
dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht werden.

10.6 Risikobegrenzungen / Ausschlüsse

10.6.1 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und Leistungen:

a) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;

b) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;

c) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;

d) Bereithalten fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;

e) Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;

f) Betrieb von Telekommunikationsnetzen;

g) Anbieten von Zertifizierungsdiensten im Sinne des Signaturgesetzes (SigG)/Signaturverordnung
(SigV);

h) Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Vermögensschadenhaftpflicht-
versicherung besteht.

10.6.2 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche

a) die im Zusammenhang stehen mit

– massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Informatio-
nen (z.B. Spamming),

– Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-
Nutzer gesammelt werden können;

b) wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesell-
schaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen Leitung ste-
hen, geltend gemacht werden;

c) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch

bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen
Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige bewusste Pflichtverlet-

zungen herbeigeführt haben.

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Schäden aus dem Besitz,
Halten und Gebrauch von Kraftfahrzeugen und Anhängern – abweichend von Teil C Ziffer 9 – gemäß
den nachstehenden Bestimmungen.

a) Nicht zulassungs- und/oder nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge einschließlich selbst-
fahrende Arbeitsmaschinen und Anhänger

Mitversichert sind Ansprüche wegen Schäden aus Besitz, Halten und Gebrauch von Kraftfahr-
zeugen aller Art und Anhängern, die nach den Bestimmungen der Straßenverkehrszulassungs-
ordnung (StVZO) und des Pflichtversicherungsgesetzes (PflVG) nicht der Zulassungs- und/oder
Versicherungspflicht unterliegen, soweit es sich handelt um:

– Kraftfahrzeuge (auch Hub- und Gabelstapler), deren bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit
6 km/h nicht übersteigt;

– selbstfahrende Arbeitsmaschinen, deren Höchstgeschwindigkeit 20 km/h nicht übersteigt;

– Anhänger, soweit diese nicht in Verbindung mit einem zulassungs- oder versicherungs-
pflichtigen Zugfahrzeug gebraucht werden;

– Kraftfahrzeuge (auch Hub- und Gabelstapler) mit mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit
sowie selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit mehr als 20 km/h,

die nur innerhalb eigener oder fremder Betriebsgrundstücke verkehren, die weder öffent-
liche noch beschränkt öffentliche Verkehrsflächen darstellen

oder

die öffentliche und/oder beschränkt öffentliche Verkehrsflächen befahren, wenn dieses
behördlich erlaubt oder genehmigt ist und dadurch gleichzeitig die Zulassungs- und/oder
Versicherungspflicht entfällt.

11.
Kraftfahrzeuge einschließlich
selbstfahrende Arbeitsmaschinen
und Anhänger
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b) Zulassungs- und/oder versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge und Anhänger

Mitversichert sind Ansprüche wegen Schäden aus Besitz, Halten und Gebrauch von versiche-
rungspflichtigen, aber nicht zulassungspflichtigen oder von der Zulassungspflicht befreiten
Kraftfahrzeugen aller Art und Anhängern, soweit sie auf beschränkt öffentlichen Verkehrsflächen
innerhalb eigener oder fremder Betriebsgrundstücke oder mit einer behördlichen Ausnahme-
genehmigung auf öffentlichen Wegen und Plätzen eingesetzt werden.

Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffern 3.1 (2) und 4.3 (1) AHB.

Versicherungsschutz besteht dabei nach Maßgabe des Pflichtversicherungsgesetzes und der

Kraftfahrzeug-Pflichtversicherungsordnung, soweit diese speziellere oder abweichende

Regelungen enthalten.

Der Versicherungsschutz wird im Rahmen und in der Höhe der Deckungssummen dieses Ver-
trages zur Verfügung gestellt, stets werden jedoch Deckungssummen nach Maßgabe der Min-
destversicherungssummen des Pflichtversicherungsgesetzes geboten.

Kein Versicherungsschutz besteht für Kraftfahrzeuge und Anhänger, die auf eigenen oder fremden
Betriebsgrundstücken im Ausland eingesetzt werden, auch dann nicht, wenn Unternehmen im
Ausland mitversichert sind.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist,
wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Ver-
sicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unbe-
rechtigten Fahrer gebraucht wird. Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsneh-
mer istverpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nichtvon einem Fahrer benutztwird, der
nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

zu a) und b):

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der gelegentlichen Über-
lassung der versicherten Fahrzeuge an betriebsfremde Personen. Nicht versichert ist die persönliche
Haftpflicht derjenigen, denen die Fahrzeuge etc. überlassen worden sind.

Kein Versicherungsschutz besteht – insoweit auch abweichend von Teil B Ziffern 19.1 und 19.4 – für
Schäden an den Kraftfahrzeugen und Anhängern selbst und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden.

Soweit Versicherungsschutz durch andere Versicherungen des Versicherungsnehmers oder des
Geschädigten besteht, gehen diese Versicherungen vor.

Nur für das Baunebengewerbe gilt:

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 1.2 AHB – die Kosten, die als Folge eines eingetretenen Sach-
schadens erforderlich sind, um die mangelhafte Werkleistung (Schadenursache) zum Zwecke der Mangel-
beseitigung zugänglich zu machen und um den vorherigen Zustand wieder herzustellen. Ersetzt werden
ausschließlich diejenigen Kosten, die im unmittelbaren örtlichen Bereich der mangelhaften Werkleistung
(Schadenursache) liegen.

Ausgeschlossen bleiben

– Mangelbeseitigungsnebenkosten außerhalb des unmittelbaren örtlichen Bereichs der mangelhaften
Werkleistung (Schadenursache), insbesondere Such- und Freilegungskosten;

– Kosten für die Beseitigung des Werkmangels an der Sache selbst;

– Mangelbeseitigungsnebenkosten, wenn sie nur zur Nachbesserung aufgewendet werden, ohne dass
ein Sachschaden eingetreten ist.

Diese Klausel hat für das Bauhauptgewerbe keine Gültigkeit.

13.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden, die anlässlich von Geschäftsreisen an gemieteten Räumlichkeiten und an
deren Ausstattung entstehen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

13.2 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden, die an gemieteten Gebäuden und/oder Räumen (nicht jedoch an Einrich-
tungen, Produktionsanlagen und dergleichen) entstehen und alle sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden, sofern es sich nicht um gemäß Ziffer 7.10 (b) AHB ausgeschlossene Umweltschäden
handelt.

13.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche

a) von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;

b) von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solchen Personen, die er zur Leitung
oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat;

c) von Angehörigen (siehe Ziffer 7.5 (1) Absatz 2 AHB) der vorgenannten Personen, wenn sie mit
diesen in häuslicher Gemeinschaft leben;

d) von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital
mehrheitlich verbunden sind und unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen;

e) wegen Abnutzung, Verschleiß sowie übermäßiger Beanspruchung;

f) wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie
an Elektro- und Gasgeräten;

12.
Mangelbeseitigungsnebenkosten

13.
Mietsachschäden
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g) wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern
kann.

13.4 Nicht versichert sind die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei
übergreifenden Versicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche. Der Wortlaut dieses Abkommens
wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

13.5 Schäden an gemieteten und geliehenen Arbeitsmaschinen und -geräten

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffern 7.6 und 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus Sach-
schäden an nicht zulassungs- und/oder nicht versicherungspflichtigen

– selbstfahrenden Arbeitsmaschinen,

– Gabelstaplern sowie

– sonstigen nicht selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und -geräten,

die der Versicherungsnehmer aus Anlass von Arbeiten auf der Baustelle von auf dieser Baustelle
tätigen Firmen kurzfristig gemietet oder geliehen hat.

Sofern Versicherungsschutz durch andere Versicherungen besteht, geht dieser vor. Ausgeschlossen
bleiben Haftpflichtansprüche

– aus Folgeschäden (wie z. B. Nutzungsausfall, Abhandenkommen von Sachen);

– wegen Abnutzung, Verschleiß oder übermäßiger Beanspruchung.

Die Höchstersatzleistung für derartige Schäden beträgt im Rahmen der Deckungssumme für Sachund
Vermögensschäden 75.000 EUR je Versicherungsfall und Versicherungsjahr.

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem derartigen Versicherungsfall mit 1.000 EUR.

Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der endgültigen und völligen Betriebs- und/oder Produk-
tions- und Lieferungseinstellung (nicht aus irgendwelchen anderen Gründen wie z.B. Änderung der Rechtsform,
Kündigung durch einen der Vertragspartner) beendet, besteht Versicherungsschutz im Umfange dieses
Vertrages bis zu 5 Jahren nach Vertragsbeendigung im nachfolgend genannten Umfang.

14.1 Abweichend von Ziffer 17 AHB besteht Versicherungsschutz im Umfang des Vertrages für Versiche-
rungsfälle, die nach dem Zeitpunkt des Risikowegfalls eintreten, deren Ursachen aber vor diesem
Zeitpunkt gesetzt wurden.

14.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung vorhandenen
versicherten Risiken.

14.3 Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Wegfall des
Risikos geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der
Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das versicherte Risiko weggefallen ist.

Verzichten Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles auf Rückgriffansprüche untereinander,
so beeinträchtigt dies nicht den Versicherungsanspruch.

16.1 Die Vereinbarung von Schiedsverfahren beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht, wenn die
Schiedsgerichtsordnung des Schiedsgerichtshofes der Internationalen Handelskammer, Paris,
zugrunde gelegt bzw. sie nach den Regeln der Schiedsgerichtsordnung für das Bauwesen (SGO Bau)
oder des deutschen schiedsrichterlichen Verfahrens im Sinne der §§ 1025-1048 ZPO ausgetragen
werden. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Einleitung von Schiedsver-
fahren unverzüglich anzuzeigen und ihm die Mitwirkung im Schiedsverfahren entsprechend der
Mitwirkung des Versicherers im Verfahren des ordentlichen Rechtsweges zu ermöglichen.

16.2 Schiedsgerichtsverfahren müssen folgende Mindestanforderungen erfüllen:

a) Das Schiedsgericht besteht aus mindestens 3 Schiedsrichtern (Obmann und zwei Schiedsrich-
ter). In Fällen von geringer Bedeutung kann ein Einzelschiedsrichter bestellt werden. Die Bestel-
lung der Schiedsrichter darf nur mit Zustimmung des Versicherers erfolgen. Der Obmann und die
Einzelschiedsrichter müssen die Befähigung zum Richteramt haben.

b) Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und nicht lediglich nach billigem
Ermessen (ausgenommen im Falle eines Vergleichs). Das anzuwendende materielle Recht
muss bei Abschluss der Schiedsgerichtsvereinbarung festgelegt sein.

c) Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begründet. In seiner Begründung sind die
Entscheidung tragenden Rechtsnormen angegeben.

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14 (2) und 7.10 (b) AHB – Haftpflichtansprüche wegen
Schäden durch Senkungen eines Grundstücks (auch eines darauf errichteten Werkes oder eines Teiles eines
solchen) oder Erdrutschungen.

Hinsichtlich Sachschäden gilt dies jedoch nur, falls diese an einem Grundstück und/oder den darauf befind-
lichen Gebäuden oder Anlagen entstehen.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Versiche-
rungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung.

14 .
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18.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffern 7.12 und 7.10 (b) AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus

– dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen;

– Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung.

18.2 Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse, Arbeiten oder sonstige Leistungen im
Zusammenhang mit energiereichen ionisierenden Strahlen verwendet, ohne dass dies für den Ver-
sicherungsnehmer ersichtlich war, wird sich der Versicherer nicht auf Ziffer 7.12 AHB berufen.

Dies gilt nicht für Schäden,

– die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind oder von einer solchen Anlage ausgehen;

– die durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließlich der damit zusammenhängenden
Lagerungen bedingt sind.

18.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche

– wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes (Genom), die ab der zweiten Generation
eintreten;

– wegen Personenschäden solcher Personen, die – gleichgültig für wen oder in wessen Auftrag –
aus beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine
Tätigkeit ausüben und hierbei die von energiereichen ionisierenden Strahlen ausgehenden
Gefahren in Kauf zu nehmen haben.

– gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten, der den Schaden durch bewusstes
Abweichen von dem Strahlenschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, behördlichen Verfü-
gungen oder Anordnungen verursacht hat.

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – Tätigkeitsschäden in folgendem Umfang:

19.1 Be- und Entladeschäden

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Sachschäden an Transportmitteln jeder Art und
an Containern beim oder durch Be- und Entladen und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden.

Das diesem Zweck dienende Bewegen der vorgenannten Transportmittel und Container wird dem
Be- und Entladen gleichgestellt. Teil C Ziffer 9 bleibt unberührt.

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn diese beim Abheben von
den Fahrzeugen oder Heben auf die Fahrzeuge entstehen. Dies gilt nicht, wenn die Container selbst
Gegenstand von Verkehrsverträgen (Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind.

Für Schäden am Ladegut beim oder durch Be- und Entladen besteht insoweit Versicherungsschutz
als

– die Ladung nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt ist,

– es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, nicht um vom
Versicherungsnehmer be- und/oder verarbeitete Sachen bzw. nicht von ihm, in seinem
Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten gelieferte Sachen handelt oder

– der Transport der Ladung nicht vom Versicherungsnehmer bzw. in seinem Auftrag oder für seine
Rechnung von Dritten übernommen wurde.

19.2 Leitungsschäden

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Sachschäden an unter- und oberirdischen Lei-
tungen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Die Regelungen der Ziffern 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und 7.8 AHB (Schäden an hergestellten
oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.

19.3 Unterfangungen, Unterfahrungen

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen Sach-
schäden an den zu unterfangenden und unterfahrenden Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen
und Anlagen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Die Regelungen der Ziffern 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und 7.8 AHB (Schäden an hergestellten
oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung.

19.4 Sonstige Tätigkeitsschäden

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Sachschäden, die an fremden Sachen durch
eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an oder mit diesen Sachen
entstanden sind und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn diese Schäden

– durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen
entstanden sind;

18.
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– dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner
gewerblichen und beruflichen Tätigkeit benutzt hat;

– durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind
und sich diese Sachen oder deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit
befunden haben.

Die Regelungen der Ziffern 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und 7.8 AHB (Schäden an hergestellten
oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.

Ausgeschlossen bleiben

a) Be- und Entladeschäden einschließlich der Ladung (siehe Ziffer 19.1);

b) Leitungsschäden (siehe Ziffer 19.2);

c) Unterfangungen, Unterfahrungen (siehe Ziffer 19.3);

d) Haftpflichtansprüche wegen Tätigkeitsschäden an Sachen, die sich beim
Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung oder zu sonstigen Zwecken befinden,
befunden haben oder die von ihm übernommen wurden. Dieser Ausschluss gilt jedoch nur für
solche Schäden, die bei dem unmittelbaren Bearbeitungsvorgang entstanden sind. Zum
unmittelbaren Bearbeitungsvorgang zählen nicht z.B. vor- oder nachgelagerte
Verpackungstätigkeiten, Transporttätigkeiten oder Lagerung der Sachen.

Es gilt die im Versicherungsschein genannte Deckungssumme für sonstige Tätigkeitsschäden im
Rahmen der Deckungssumme für Sach- und Vermögensschäden. Die Höchstersatzleistung für alle
Schadenereignisse eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Deckungssumme.

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffern 7.14 (3) und 7.10 (b) AHB – Haftpflichtansprüche aus Schäden
durch Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer, jedoch nur insoweit, als sie eintreten
aufgrund

– der Verstopfung natürlicher und künstlicher Wasserläufe infolge von Baumaßnahmen auf in der
Nähe befindlichen Baustellen;

– von Rückstau bei Anlagen von Rohrleitungen infolge ungenügender Abflussmöglichkeit oder
infolge nicht sachgemäß angelegter Umleitungsgräben oder Rohrleitungen.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Versiche-
rungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung.

Falls für das Umweltrisiko gemäß Ziffer 7.10 (b) AHB keine separate Umwelthaftpflichtversicherung
besteht, gelten die Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Umwelthaftpflicht-
Basisversicherung (BBR A 124) im Rahmen der Betriebshaftpflichtversicherung mitversichert.

Die in der Betriebshaftpflichtversicherung vereinbarten Deckungserweiterungen einschließlich besonderer
Deckungssummen (in der Regel Sublimits), Selbstbeteiligungen und Risikobegrenzungen und Ausschlüsse
gelten auch für die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung bzw. die gesondert bestehende Umwelthaftpflicht-
versicherung, soweit dort keine besondere Regelung besteht.

Eingeschlossen ist

21.1 – gemäß Ziffer 3.1 der BBR A 124 – die gesetzliche Haftpflicht für die im Versicherungsschein
genannten Heizöl/Diesel/Benzin-Tanks für den Eigenbedarf.

21.2 – gemäß Ziffer 3.3 der BBR A 124 – die gesetzliche Haftpflicht aus Planung, Herstellung, Lieferung,
Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffern 2.1 – 2.5 der BBR
A124 oder Teilen, die ersichtlich für Anlagen gemäß Ziffern 2.1 – 2.5 der BBR A 124 bestimmt
sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist.

Abweichend hiervon besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn nur eine „temporäre Inhabereigen-
schaft“ im Zusammenhang mit der Errichtung/dem Probebetrieb einer Anlage gegeben ist,
somit eine Endabnahme durch den Auftraggeber, d.h. den zukünftigen Anlageninhaber, noch nicht
erfolgt ist.

Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer 7.14 (1) AHB findet insoweit keine
Anwendung.

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden unter den in Ziffer 5 der BBR A 124
genannten Voraussetzungen durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers
der Anlage gegen den Versicherungsnehmer bestehen können.

Für das Umweltschadenrisiko gemäß Ziffer 7.10 (a) AHB besteht über diesen Vertrag kein Versicherungs-
schutz.

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffern 7.14 und 7.10 (b) AHB – Haftpflichtansprüche wegen
Schäden durch Verändern der Grundwasserverhältnisse sowie mangelhafte Wasserhaltung in Verbindung mit
Grundwasserabsenkungen.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Versiche-
rungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung.

20.
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Veränderung der Grundwasser-
verhältnisse
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23.1 Vermögensschäden – Datenschutz

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB
wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der
Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten.

23.2 Sonstige Vermögensschäden

23.2.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB
wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

23.2.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten)
hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätig-
keit;

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;

f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Ge-
schäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unter-
schlagung;

g) aus Rationalisierung und Automatisierung;

h) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder
Wettbewerbsrechts;

i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von
Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Auf-
sichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen;

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen
oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

l) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

2 3.2.3 Für das Baunebengewerbe gilt zusätzlich:

Mitversichert sind Vermögensschäden – insoweit teilweise abweichend von Ziffer 23.2.2 a) – wegen
erhöhten Energieverbrauchs und erhöhter Energiekosten aufgrund der von dem Versicherungsneh-
mer mangelhaft durchgeführten Installationen.

Ausgenommen sind Ansprüche infolge der Unwirksamkeit von Energiesparmaßnahmen. Der Versi-
cherer verzichtet insoweit auf den Einwand des Erfüllungsanspruchs.

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.3 AHB –

24.1 die vom Versicherungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer von Grundstücken
und Gebäuden durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners;

24.2 die der Deutschen Bahn AG und ihren Konzerngesellschaften gegenüber gemäß deren standardisierten
Gestattungsverträgen und Allgemeinen Bedingungen für Privatgleisanschlüsse (PAB) vertraglich
übernommene Haftpflicht.

Für Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen, besteht Versi-
cherungsschutz im Rahmen des Vertrages. Der Versicherungsschutz beginnt sofort mit ihrem Eintritt, ohne
dass es einer besonderen Anzeige bedarf.

Die einschränkenden Bestimmungen der Ziffer 4.2 AHB finden bezüglich der Deckungssummen keine An-
wendung.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich jedoch nicht auf die Gefahren, die mit dem Eigentum, Besitz oder
Betrieb von Luft-/Raumfahrzeugen aller Art, mit der Herstellung von Luft-/Raumfahrzeugen oder Teilen für
Luft-/Raumfahrzeuge sowie mitTätigkeiten (z.B. Wartung, Reparatur, Beförderung) an Luft-/Raumfahrzeugen
oder Luft-/Raumfahrzeugteilen verbunden sind.

C Risikobegrenzungen / Ausschlüsse

1. Abbruch- und
Einreißarbeiten

2.
AusländischeBetriebsstätten,
Betriebsstandorte und
betriebliche Nebenrisiken

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche bei Abbruch- und Einreißarbeiten aus Sachschäden in einem
Umkreis, dessen Radius der Höhe des einzureißenden Bauwerks entspricht.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden durch im Ausland gelegene Betriebsstätten,
Betriebsstandorte und betriebliche Nebenrisiken (siehe aber Teil B Ziffer 7).

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Bergschäden (im Sinne des § 114 Bundesberggesetz

23.
Vermögensschäden

24.
Vertraglich übernommene
Haftpflicht

25 .
Vorsorgeversicherung

3.
Bergschäden
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(BBergG)), soweit es sich um die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteilen und Zubehör
handelt sowie Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG) durch schlagende Wetter,
Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder Beruf
eigen noch sonst dem versicherten Risiko zuzurechnen sind.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brenn-
baren oder explosiblen Stoffen verursachen.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche nach den Art. 1792 ff. und 2270 des französischen Code Civil
oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder
exemplary damages.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden an Kommissionsware.

9.1 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitver-
sicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahr-
zeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen (siehe aber Teil B Ziffer 11).

9.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genom-
men werden.

9.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

9.4 Eine Tätigkeit der in Ziffer 9.1 und 9.2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeug-
anhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb
gesetzt wird.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Besitz oder Betrieb von Luftlandeplätzen.

11.1 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitver-
sicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft-/
Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft-/Raumfahrzeuges in
Anspruch genommen werden.

11.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

11.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft-/Raumfahrzeugen oder Teilen
für Luft-/Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft-/Raumfahrzeugen
oder den Einbau in Luft-/Raumfahrzeuge bestimmt waren;

b) Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft-/
Raumfahrzeugen oder deren Teilen

und zwar wegen Schäden an Luft-/Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft-/Raumfahr-
zeuge.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Besitz oder Betrieb von Mülldeponien, Kompostierungs- oder
sonstigen Abfallbeseitigungsanlagen, soweit es sich nicht um eine kurzfristige Zwischenlagerung eigener
Abfälle auf dem Betriebsgelände handelt. Bei versicherter Zwischenlagerung sind ausgeschlossen
Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch
vorsätzliches Abweichen von Gesetzen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten Verfügungen herbei-
geführt haben.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden durch

a) Besitz und Betrieb von Offshore-Anlagen;

b) Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Bau, Montage, Demontage, Wartung, Instandhaltung von
Offshore-Anlagen, sowie Wartungs-, Installations- oder sonstige Servicearbeiten im Zusammenhang mit
Offshore-Anlagen;

4. Betriebsfremde Risiken

5. BrennbareoderexplosibleStoffe

7.
Code Civil oder gleichartige
Bestimmungen

8. EntschädigungmitStrafcharakter

9. Kommissionsware

10.
Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-
anhänger/Wasserfahrzeuge

11.
Luftlandeplätze

12. Luft-
/Raumfahrzeuge

14.
Mülldeponien, Kompostierungs-
oder sonstige Abfallbeseitigungs-
anlagen

15. Offshore-
Anlagen
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c) Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung von Erzeugnissen, die ersichtlich für Offshore-Anlagen
bestimmt waren.

Offshore-Anlagen sind im Meer / vor der Küste gelegene Risiken (z.B. Ölplattformen, Bohrinseln, Pipelines,
Windenergieanlagen). Der Offshore-Bereich beginnt an der Uferlinie bei mittlerem Hochwasser.

14.
Planende, beratende oder
gutachterliche Tätigkeit

15.
Rohrleitungen

16.
Schimmelpilz

17. Sprengstoffe,
Feuerwerke

18.
Sprengungen

19.
Teilnahme am Eisenbahnbetrieb/
Besitz oder Betrieb von Bahnen

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfen-
der oder gutachterlicher Tätigkeit wegen Schäden an Sachen, die Gegenstand dieser Tätigkeit gewesen sind
(z.B. aufgrund der Planung hergestellt wurden) (siehe aber Teil A Ziffer 1.2.5).

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Besitz und Betrieb von Rohrleitungen für Gas, Benzin, Öl,
Ölprodukte oder sonstige gefährliche Produkte, soweit die Leitungen außerhalb des versicherten Betriebes
liegen und nicht seiner Eigenversorgung dienen.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden durch Schimmelpilz (einschließlich Sporen) oder
sonstigem Pilzbefall jeglicher Art, welche direkt oder indirekt verursacht wurden.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Spreng-
stoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuer-
werken.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche bei Sprengungen aus Schäden an Immobilien, die in einem
Umkreis von weniger als 150 m entstehen.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Perso-
nen oder Sachen sowie aus der selbstständigen und nicht selbstständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb.

20. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus U-Bahnbau – auch in offener Bauweise und aus Stollen – und

U-Bahnbau Tunnelbau als eigenständige Baumaßnahme und im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang mit
U-Bahnbau.

D Besonderheiten zu bestimmten Risiken

Erstellen von Energiepässen/
Energiesparberatung nach BAFA

Sofern vereinbart und im Versicherungsschein genannt, gelten nachfolgende Bestimmungen:

1.1 Eingeschlossen ist – teilweise abweichend von Teil B Ziffer 23.2.2. a) und b) – die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermögensschäden aus der Durchführung von Energie-
sparberatung nach BAFA und/oder der Erstellung von Energiepässen.

1.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus der Durchführung von
Energiesparberatungen und/oder der Erstellung von Energiepässen, die vor Inkrafttreten dieses
Vertrages vorgenommen bzw. erstellt wurden.

1.3 Die Deckungssumme für die vorgenannten Vermögensschäden beträgt 100.000 EUR im Rahmen der
Deckungssumme für sonstige Schäden.


